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Senatsverwaltung für  
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke) 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
A n t w o r t   
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26319  
vom 25. Januar 2021 
über Anzahl der Fahrgäste der BVG während der Corona-Pandemie 

 

 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Verwaltung: 
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit 
und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre 
Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) um 
Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat 
übermittelt wurde. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen 
wiedergegeben. 
 
 
Frage 1: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Jahr 2020 im Bereich des 
Omnibus entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 
 
Frage 3: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Jahr 2020 im Bereich der 
Straßenbahn entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 
 
Frage 5: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Jahr 2020 im Bereich der U-Bahn 
entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 

 
Antwort zu 1, 3 und 5: 
 
Die BVG teilt hierzu mit: 
„Die Zählungen der Fahrgäste werden mit einem Automatischen Fahrgastzählsystem 
(AFZS) durchgeführt, mit dem ein Teil der Fahrzeugflotte ausgerüstet ist. Um einen 
Überblick über die Auslastung der Fahrzeuge zu bekommen, werden die Fahrzeuge mit 
Zähleinrichtungen möglichst flächendeckend eingesetzt. Dies ermöglicht jedoch keine 
linienscharfe Darstellung der Auslastung. Auswertungen erfolgen seit Beginn der Pandemie 
auf Basis von Rohdaten, u. a., um Auswertungen schneller generieren zu können. Eine 
Hochrechnung der Zähldaten ist dadurch auf vielen Linien nicht möglich.  
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Darstellbar ist eine quartalsweise Auswertung des Jahres 2020: 
 

in Mio. Unternehmens-
bezogene 
Fahrgastfahrten 

Fahrgastfahrten 
bezogen auf 
den 
Betriebszweig  
Bus 

Fahrgastfahrten 
bezogen auf 
den 
Betriebszweig 
Straßenbahn 

Fahrgastfahrten 
bezogen auf 
den 
Betriebszweig  
U-Bahn 

I. Quartal 2020 247,6 102,6 45,9 131 

II. Quartal 2020 121,8 50,4 22,5 64,4 

III. Quartal 2020 187,2 82,1 38,1 88,9 

IV. Quartal 2020 171,9 72,3 32,2 87,5 

 
Jahr 2020 

 
728,5 

 
307,4 

 
138,7 

 
371,9 

 
Im Jahr 2020 verzeichnete die BVG 728,5 Mio. unternehmensbezogene Fahrgastfahrten 
(UBF). Damit erreichen wir 2020 rund 65 Prozent der UBF im Vergleich zum Vorjahr.“ 
 
 
Frage 2: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Januar 2021 im Bereich des 
Omnibus entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 
 
Frage 4: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Januar 2021 im Bereich der 
Straßenbahn entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 
 
Frage 6: 
 
Wie hat sich die Anzahl der Fahrgäste und die Auslastung der Fahrzeuge im Januar 2021 im Bereich der U-
Bahn entwickelt (bitte linienscharfe Darstellung)? 

 
Antwort zu 2, 4 und 6: 
 
Die BVG teilt hierzu mit: 
„Die Auswertungen für Januar 2021 liegen uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.“ 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass eine linienscharfe Darstellung der Auslastung aus 
den o. g. Gründen ebenfalls nicht möglich sein wird. 
 
 
Berlin, den 07.02.2021 
 
 
In Vertretung 
Ingmar Streese 
Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 


